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VORWORT

„In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes“ (Benjamin
Franklin). Nichts ist sicher, außer der Tod und Steuern. Diesem schicksalhaften Spek-
trum widmet sich auch das deutsche Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, das
sich innerhalb von weniger als zwanzig Jahren nunmehr bereits zum dritten Male auf
dem verfassungsrechtlichen PrÅfstand wiederfand.

Mit seiner „Auftakt“-Entscheidung vom 22. 6. 1995 (2 BvR 552/91, BStBl 1995 II S. 671)
hatte das Bundesverfassungsgericht die damaligen Regelungen des § 12 Abs. 1 und 2
ErbStG 1974 fÅr verfassungswidrig erkl�rt und dem Gesetzgeber eine Neuregelung bis
zum 31.12.1996 aufgegeben. Dieser Aufforderung war der Gesetzgeber mit dem Jah-
ressteuergesetz 1997 vom 20. 12. 1996 (BGBl 1996 I S. 2049) nachgekommen und hatte
die sog. Bedarfsbewertung des Grundbesitzes fÅr Zwecke der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer (in Ausnahmef�llen auch fÅr Grunderwerbsteuerf�lle) mit Wirkung zum
1. 1. 1996 bzw. 1. 1. 1997 (Grunderwerbsteuer) eingefÅhrt.

ZurÅckgehend auf den Beschluss vom 7. 11. 2006 (1 BvL 10/02, BStBl 2007 II S. 192) hat-
te das Bundesverfassungsgericht erneut die Unvereinbarkeit des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes festgestellt und den Gesetzgeber aufgefordert, bis Ende
2008 fÅr eine Neuordnung des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts einschließlich
der bewertungsrechtlichen Bemessungsgrundlagen Sorge zu tragen. Das Gericht ver-
langte eine klare Trennung zwischen Bewertungs- und Verschonungsregelungen: Die
Bewertung des anfallenden VermÇgens muss bei der Ermittlung der erbschaft- und
schenkungsteuerlichen Bemessungsgrundlage – auf der ersten Stufe – einheitlich am
gemeinen Wert (zumindest mit einem Ann�herungswert an diesen) als dem maßgeb-
lichen Bewertungsziel ausgerichtet sein, um dieserart die Belastungsentscheidung des
Gesetzgebers, den durch Erwerb von Todes wegen oder Schenkung anfallenden Ver-
mÇgenszuwachs zu besteuern, verfassungskonform umzusetzen. Aufbauend auf dem
so ermittelten Wert der Bereicherung, ist der Gesetzgeber auf einer zweiten Stufe be-
fugt, Lenkungszwecke Åber Verschonungsregelungen auszugestalten, die allerdings ei-
ner ausreichenden, am Gemeinwohl orientierten Rechtfertigung bedÅrfen sowie zu-
dem zielgenau und normenklar sein mÅssen. Mit dem Erbschaftsteuerreformgesetz
2009 vom 24. 12. 2008 (BGBl 2008 I S. 3018) kam der Steuergesetzgeber diesen verfas-
sungsgerichtlichen Vorgaben – vermeintlich – nach.

Den – zumindest vorl�ufigen – Schlusspunkt setzte das Bundesverfassungsgericht mit
seinem Urteil vom 17. 12. 2014 (1 BvL 21/12, BStBl 2015 II S. 50). Danach hat das Ge-
richt die Verschonungsregelungen der §§ 13a und 13b ErbStG zwar grunds�tzlich fÅr

V



geeignet und erforderlich gehalten, jedoch angesichts ihres �bermaßes als gegen Art. 3
Abs. 1 GG verstoßend eingestuft. Demgem�ß hatte das Gericht die §§ 13a und 13b
ErbStG in Verbindung mit der Tarifnorm (§ 19 Abs. 1 ErbStG) und damit die Erhebung
der Erbschaft- und Schenkungsteuer insgesamt fÅr mit der Verfassung unvereinbar er-
kl�rt. Die damals geltenden Regelungen waren jedoch bis zu einer Neuregelung weiter
anwendbar. Nachdem die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist fÅr eine Neu-
regelung bis zum 30. 6. 2016 (folgenlos) verstrichen war, wurde nach einer l�ngeren
„H�ngepartie“ mit dem Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. 11. 2016
(BGBl 2016 I S. 2464) der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts doch noch entspro-
chen. Die vom Bundesverfassungsgericht Mitte Juli 2016 „in Aussicht“ gestellte Wie-
deraufnahme der Normenkontrolle (Pressemitteilung Nr. 41/2016 des BVerfG vom
14. 7. 2016) war somit obsolet geworden.

Mit dem vorliegenden Buch werden die GrundzÅge des neuen Erbschaft- und Schen-
kungsteuerrechts unter Einbindung der steuerlichen Unternehmensbewertung vor-
gestellt, um dem interessierten Leserkreis einen ersten Eindruck Åber Inhalt und Aus-
maß des novellierten Rechts zu bieten. Ob die Eingriffe des Gesetzgebers in das Erb-
schaft- und Schenkungsteuerrecht „minimal-invasiv“ (so das Eckwertepapier des BMF
aus dem Februar 2015) oder „maximal-administrativ“ (so Erkis, DStR 2015 S. 1409) sind,
sei im �brigen dem kundigen Urteil der Leserschaft Åberlassen.

Der Autor dankt Frau Steuerjuristin Jutta Braun ganz herzlich fÅr wertvolle Hinweise
zur Strukturierung des vorliegenden Bandes und tatkr�ftige UnterstÅtzung bei der Kor-
rekturlektÅre.

Boppard/Rhein, im November 2016 Dipl.-Finanzwirt (FH), Verw.-Dipl. Dirk Eisele

VI

V O R W O R T



Inhalt V E R Z E I C H N I S

VII

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Vorwort V

Inhaltsverzeichnis VII

AbkÅrzungsverzeichnis XIII

A. EinfÅhrung 1

I. Chronologie zur Neuregelung der Erbschaftsteuer 1

II. Flankierende Maßnahmen der Finanzverwaltung 2
1. Vorl�ufigkeit 2
2. Antr�ge auf Erteilung verbindlicher AuskÅnfte 2
3. Anwendung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-

gesetzes auf Erwerbe, fÅr die die Steuer nach dem 30. 6. 2016
entsteht 2

III. BFH-Vorlagebeschluss vom 27. 9. 2012 3

IV. BVerfG-Urteil vom 17. 12. 2014 4

B. �nderungen des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts 11

I. Steuerbefreiung fÅr BetriebsvermÇgen, Betriebe der Land- und
Forstwirtschaft und Anteile an Kapitalgesellschaften
– § 13a ErbStG 11
1. Vorbemerkung 11
2. Verschonungsabschlag und PrÅfschwelle 11
3. Abzugsbetrag 13
4. Lohnsummenregelung 14

a) Vorbemerkung 14
b) Lohnsummenbegriff 15
c) Besch�ftigtenzahl bei Beteiligungsverh�ltnissen 17
d) Betriebsaufspaltungen 17

5. Verfahrensrechtliche Aspekte 18
6. BegÅnstigungstransfer 18



Seite

7. Behaltensregelungen und Nachsteuertatbest�nde 19
a) Nachsteuertatbest�nde beim BetriebsvermÇgen 19
b) Nachsteuertatbest�nde beim land- und forstwirtschaftlichen

VermÇgen 20
c) �berentnahmeregelung 20
d) Nachsteuertatbest�nde bei Anteilen an

Kapitalgesellschaften 21
e) Nachsteuerregelung in Bezug auf Pooling 22

8. Reinvestitionsklausel 22
9. Anzeigepflichten des Erwerbers 22
10. ErhÇhte Mitwirkungspflichten bei Auslandssachverhalten 23
11. Steuerbefreiung fÅr familiengefÅhrte Unternehmen 23

a) Vorbemerkung 23
b) Vorab-Abschlag 24

aa) Entnahme- oder AusschÅttungsbeschr�nkung 26
bb) VerfÅgungsbeschr�nkung 27
cc) Abfindungsbeschr�nkung 29

c) Zeitliche Nachhaltigkeit 30
d) HÇhe des Vorab-Abschlags 31
e) Anzeigepflicht des Erwerbers/Verj�hrungsregelung 33
f) Vorab-Abschlag im Kontext des

Verschonungsinstrumentariums 34
12. Optionsverschonung 35
13. Entlastungen fÅr Familienstiftungen und Familienvereine 37

II. BegÅnstigtes VermÇgen – § 13b ErbStG 38
1. Vorbemerkung 38
2. Land- und forstwirtschaftliches VermÇgen 40
3. BetriebsvermÇgen 41
4. Anteile an Kapitalgesellschaften 44
5. Wert des begÅnstigten VermÇgens 48
6. DeckungsvermÇgen fÅr betriebliche

Altersversorgungsverpflichtungen 50
7. Steuersch�dliches VerwaltungsvermÇgen 53

a) GrundstÅcke, GrundstÅcksteile, grundstÅcksgleiche Rechte
und Bauten 53

b) Betriebsaufspaltung und SonderbetriebsvermÇgen 54
c) Betriebsverpachtung im Ganzen 54
d) Konzernklausel 56

V E R Z E I C H N I S Inhalt

VIII



Seite

e) Wohnungsunternehmen 56
f) Vorrangige NutzungsÅberlassung zum Absatz eigener

Erzeugnisse 57
g) Land- und forstwirtschaftliche GrundstÅcke bei Verpachtung 58
h) Anteile an Kapitalgesellschaften bei Beteiligung von nicht

mehr als 25 % 58
i) Sammlungen und sonstige nicht begÅnstigte

VermÇgensgegenst�nde 59
j) Wertpapiere und vergleichbare Forderungen 60
k) Finanzmittel 61

8. Investitionsklausel 63
9. Nettowert des VerwaltungsvermÇgens 64
10. Allgemeiner VerwaltungsvermÇgens-Freibetrag 65
11. Junges VerwaltungsvermÇgen bei Schuldenverrechnung 66
12. VerbundvermÇgensaufstellung 67
13. Verfahrensrechtliche Aspekte 69

III. Verschonungsabschlag bei Großerwerben von begÅnstigtem
VermÇgen – § 13c ErbStG 69
1. Vorbemerkung 69
2. Abschmelzmechanismus 70
3. Zusammenrechnung mehrerer aufeinanderfolgender Erwerbe 72
4. Familienstiftung/Familienverein 73

IV. Stundungsregelung – § 28 ErbStG 73

V. VerschonungsbedarfsprÅfung – § 28a ErbStG 75
1. Vorbemerkung 75
2. Erlass-Modell 76
3. Begriff des verfÅgbaren VermÇgens 77

a) Vorbemerkung 77
b) Zugleich Åbertragenes, nicht begÅnstigtes VermÇgen 78
c) Bereits vorhandenes, nicht begÅnstigtes VermÇgen 79
d) KÅnftiges, nicht begÅnstigtes VermÇgen 81

4. StundungsmÇglichkeit 82
5. Steuererlass unter auflÇsenden Bedingungen 83
6. Anzeigepflichten des Erwerbers 84
7. Ablaufhemmung der Zahlungsverj�hrungsfrist 85
8. Familienstiftungen/Familienvereine 85
9. Ausschlussregelung 86

VI. Sonstige Anpassungs�nderungen 86

Inhalt V E R Z E I C H N I S

IX



Seite

VII. Beihilferechtliche Aspekte 86
1. Vorbemerkung 86
2. Beihilfebegriff 89

VIII. Exkurs: Vermeidung/Abmilderung der Doppelbelastung mit ErbSt/ESt 91

IX. Inkrafttreten 93

C. Steuerliche Unternehmensbewertung 95

I. EinfÅhrung 95
1. Bewertungskonzept mit Kurswertpriorit�t 95
2. Ableitung des gemeinen Werts aus Verk�ufen 96
3. Bewertung unter BerÅcksichtigung der Ertragsaussichten 98
4. Methodenpluralismus 99
5. Mindestwertregelung auf Substanzwertbasis 100

II. Vereinfachtes Ertragswertverfahren 102
1. Anwendungsbereich 102
2. Struktur des Bewertungsverfahrens 105
3. Korrekturbedarf 106
4. Kapitalisierung des Jahresertrags 108

a) Rechtslage bis 31. 12. 2015 108
b) Rechtslage ab 1. 1. 2016 109

5. Kategorien der Einzelbewertung 110
a) Nicht betriebsnotwendiges BetriebsvermÇgens 110
b) Beteiligungen 111
c) „Junges“ BetriebsvermÇgen 111

6. Ausl�ndische Kapitalgesellschaften und ausl�ndisches
BetriebsvermÇgen 112

III. Bewertung in Sonderf�llen 114
1. EinfÅhrung 114
2. VerfÅgungsbeschr�nkungen 114
3. Fehlender Einfluss auf die Gesch�ftsfÅhrung 116
4. NeugrÅndung 118
5. Komplexe Strukturen von verbundenen Unternehmen 119
6. Organschaftsverh�ltnisse 119

a) Organgesellschaft 120
b) Organtr�gergesellschaft 120

7. GmbH als Komplement�rin einer GmbH & Co. KG 120

V E R Z E I C H N I S Inhalt

X



Seite

8. Anteile an einer Gesellschaft in Liquidation 121
9. Gesellschaft mit ungleichen Rechten 121
10. Eigene Anteile 122
11. Exkurs: Anteile an gemeinnÅtzigen Kapitalgesellschaften 123
12. Bewertung von Beteiligungen an Personengesellschaften 124

a) Vorbemerkung 124
b) Besonderheiten bei Kommanditgesellschaften 125
c) GesamthandsvermÇgen/Kommanditist 125
d) SonderbetriebsvermÇgen 127
e) Behandlung bei Komplement�ren 128

IV. Exkurs: Aufteilung des Werts von Anteilen an Kapitalgesellschaften 129

V. Glossar: Erbschaftsteuerliche Unternehmensbewertung 132

VI. Inkrafttreten 139

ANHANG 1: BT-Drucks. 18/5923 vom 7. 9. 2015 143

ANHANG 2: BR-Drucks. 353/15 (Beschluss) vom 25. 9. 2015 201

ANHANG 3: BT-Drucks. 18/8911 vom 22. 6. 2016 223

ANHANG 4: BR-Drucks. 344/16 vom 24. 6. 2016 243

ANHANG 5: BT-Drucks. 18/9690 vom 22. 9. 2016 261

ANHANG 6: Gleich lautende L�ndererlasse vom 10. 10. 2013 265

ANHANG 7: WeiterfÅhrende Literaturhinweise 275

Stichwortverzeichnis 283

Inhalt V E R Z E I C H N I S

XI



I. Steuerbefreiung fÅr begÅnstigtes VermÇgen – § 13a ErbStG

11

B. �nderungen des Erbschaft- und
Schenkungsteuerrechts

I. Steuerbefreiung fÅr BetriebsvermÇgen, Betriebe der
Land- und Forstwirtschaft und Anteile an
Kapitalgesellschaften – § 13a ErbStG

1. Vorbemerkung

In seiner Entscheidung vom 17. 12. 2014 (a. a. O.) hatte das BVerfG die gesetzgeberische
Konzeption fÅr die Verschonung betrieblichen VermÇgens bei der Erbschaft- und
Schenkungsteuer grunds�tzlich anerkannt. Insbesondere wurden keine Beanstandun-
gen im Hinblick auf die zentralen Voraussetzungen des § 13a ErbStG a. F. zur Inan-
spruchnahme der Verschonung, die Behaltensfristen und die Lohnsummenregelung
dem Grunde nach zum Ausdruck gebracht. Mithin konnte der Gesetzgeber die gebote-
ne Neuregelung innerhalb der bestehenden Systematik angehen, d. h. die Grundstruk-
turen wahren, und den �bergang kleiner und mittlerer Betriebe im Wesentlichen wie
bisher begÅnstigen, um die dort vorhandene Besch�ftigung zu erhalten und zu sichern.

2. Verschonungsabschlag und PrÅfschwelle

Die Steuerbefreiung fÅr begÅnstigtes VermÇgen (BetriebsvermÇgen, Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft, Anteile an Kapitalgesellschaften) ist mit den Grundaussagen in
§ 13a Abs. 1 ErbStG verortet. An der Gew�hrung eines Verschonungsabschlags von
85 % sowie eines Abzugsbetrags bzw. an der vollumf�nglichen Optionsverschonung
wird zwar festgehalten. Es werden jedoch betragsm�ßige Grenzen fÅr den Erwerb be-
gÅnstigten VermÇgens eingezogen. Demnach bleibt begÅnstigtes VermÇgen (§ 13b
Abs. 2 ErbStG) zu 85 % – sog. Verschonungsabschlag – steuerfrei, wenn der Erwerb be-
gÅnstigten VermÇgens zuzÅglich der Erwerbe i. S. d. § 13a Abs. 1 Satz 2 ErbStG ins-
gesamt 26 Mio.B nicht Åbersteigt – sog. PrÅfschwelle als Grenze fÅr Großerwerbe.
Liegt der Erwerb unterhalb der PrÅfschwelle von 26 Mio.A (Normalerwerb), geht der
Gesetzgeber typisierend von einer unwiderleglichen Gef�hrdungsvermutung fÅr die in
den Betrieben angelegte Besch�ftigung aus, mit der Folge, dass – wie im bisherigen
Recht – im Rahmen der Regelverschonung ein Verschonungsabschlag von 85 % bzw. im
Rahmen der Optionsverschonung ein Verschonungsabschlag von 100 % (jeweils bezo-
gen auf den Wert des begÅnstigt erworbenen VermÇgens, nicht auf den Unterneh-
menswert als solchen!) unter Beachtung der einschl�gigen Behaltens- und Lohnsum-
menregelungen gew�hrt wird.
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HINWEIS:

Hatte die GesetzesbegrÅndung im Referentenentwurf zur PrÅfschwelle von (damals) 20 Mio.A
noch ausgefÅhrt, dass diese dem Grenzwert fÅr den hÇchsten Steuersatz von 26 Mio.A (§ 19
Abs. 1 ErbStG) „nicht vÇllig widersprechen“ dÅrfe, ist mit der jetzigen Gesetzesfassung insoweit
ein „Gleichklang“ hergestellt worden („Diesem Grenzwert sollte die PrÅfschwelle nicht wider-
sprechen“ – so die GesetzesbegrÅndung nach Maßgabe des Kabinettsbeschlusses). Zutreffend
hatte Wachter (DB 2015 S. 1368, 1373) zur PrÅfschwellenhÇhe gem�ß Referentenentwurf bereits
damals angemerkt, dass ein sachlicher Zusammenhang der beiden Fragen (Schwellenwert/Tarif-
norm) nicht erkennbar ist; sollte ein solcher allerdings hergestellt werden, sei eine ErhÇhung der
PrÅfschwelle auf 26 Mio.A naheliegend. Dieser Anregung aus dem Fachschrifttum hat der Ge-
setzgeber entsprochen.

Vergleichbar der Regelung des geltenden § 14 ErbStG sind bei der PrÅfung, ob vor-
genannte Schwelle Åberschritten wird, mehrere von derselben Person anfallende Er-
werbe begÅnstigten VermÇgens innerhalb von zehn Jahren zusammenzurechnen; die
frÅheren Erwerbe werden dabei nur mit ihren frÅheren Werten angesetzt (§ 13a Abs. 1
Satz 2 ErbStG). Folglich ist bei der Ermittlung des Werts des begÅnstigten VermÇgens,
verbunden mit der PrÅfung, ob die PrÅfschwelle Åberschritten wird, nicht auf eine
stichtagsbezogene Sichtweise abzustellen, vielmehr ist eine zeitraumbezogene Be-
trachtung geboten. Kommt es zur Zusammenrechnung aller innerhalb von zehn Jahren
von derselben Person anfallenden Erwerbe, kann das dazu fÅhren, dass ein Erwerb be-
gÅnstigten VermÇgens anfangs nicht die PrÅfschwellen-Grenze von 26 Mio.A Åber-
steigt, jedoch durch einen weiteren innerhalb des Referenzzeitraums von zehn Jahren
liegenden Erwerb diese Schwelle „gerissen“ wird. Ist dies der Fall, bestimmt § 13a Abs. 1
Satz 3 ErbStG, dass die Steuerbefreiung fÅr die bis dahin nach § 13a Abs. 1 Satz 1 oder
Abs. 10 ErbStG steuerfrei behandelten frÅheren Erwerbe mit Wirkung fÅr die Vergan-
genheit entf�llt. Folge hiervon kann sein, dass der entsprechende Großerwerb steuer-
pflichtig wird bzw. stattdessen das Abschmelzmodell (§ 13c ErbStG) oder das Erlass-
modell (§ 28a ErbStG) zur Anwendung gelangt: Diese Rechtsfolgen treten auch dann
ein, wenn der Nacherwerb nach der „Wohlverhaltensphase“ – z. B. Ablauf der Behal-
tensfrist fÅr den Vorerwerb – erfolgt (Erkis, DStR 2016 S. 1141, 1445). Die Regelung
dient der Vermeidung von steueroptimierenden Umgehungsgestaltungen durch ge-
staffelte �bertragungen (Aufspaltung auf mehrere TeilÅbertragungen).

HINWEIS:

In die Zusammenrechnung innerhalb des Zehn-Jahres-Zeitraums fÅr Zwecke der PrÅfung der GrÇ-
ßenschwelle sind nur frÅhere Vorerwerbe einzubeziehen, fÅr welche die Steuer nach dem
30. 6. 2016 entsteht (§ 37 Abs. 12 Satz 2 ErbStG). Mithin erfolgt keine RÅckbeziehung auf vor die-
sem Zeitpunkt liegende Erwerbe.

Zudem wird das Ende der Festsetzungsfrist im Wege einer Verj�hrungsregelung hi-
nausgeschoben, um dieserart nachtr�gliche �nderungsfestsetzungen zu ermÇglichen.
Demgem�ß endet die Festsetzungsfrist fÅr die Steuer der frÅheren Erwerbe nicht vor
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dem Ablauf des vierten Jahres, nachdem das fÅr die Erbschaftsteuer zust�ndige Finanz-
amt von dem letzten Erwerb Kenntnis erlangt (§ 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG).

3. Abzugsbetrag
In § 13a Abs. 2 ErbStG ist der sog. gleitende Abzugsbetrag verankert, der inhaltlich der
entsprechenden Vorg�ngerregelung entspricht. Das Bundesverfassungsgericht hatte
diesen Abzugsbetrag in seiner Entscheidung vom 17. 12. 2014 (a. a. O., Rz. 136) als Ele-
ment der gezielten FÇrderung kleinerer Betriebe eingestuft und dazu keinerlei Bean-
standung ge�ußert.

Demnach bleibt der nach Anwendung des § 13a Abs. 1 ErbStG verbleibende Teil des be-
gÅnstigten VermÇgens außer Ansatz, soweit der Wert dieses VermÇgens insgesamt
150 000A nicht Åberschreitet (§ 13a Abs. 2 Satz 1 ErbStG). Der Abzugsbetrag von
150 000A verringert sich, soweit der Wert dieses VermÇgens insgesamt die Wertgren-
ze von 150 000A Åbersteigt, um 50 % des diese Wertgrenze Åberteigenden Betrags.

HINWEIS:

Der Abzugsbetrag kann innerhalb von zehn Jahren fÅr von derselben Person anfallende Erwerbe
begÅnstigten VermÇgens nur einmal berÅcksichtigt werden (§ 13a Abs. 2 Satz 3 ErbStG). Die
Zehnjahresfrist beginnt im Zeitpunkt der Steuerentstehung fÅr den begÅnstigten Erwerb. Im �b-
rigen tritt der vollst�ndige Verbrauch des Abzugsbetrags fÅr das Åbertragene VermÇgen ins-
gesamt ein, und zwar unabh�ngig davon, in welcher HÇhe er sich tats�chlich bei der Steuerfest-
setzung ausgewirkt hat.

BEISPIEL: P

BetriebsvermÇgen (begÅnstigt) 2 000 000A

Verschonungsabschlag (85 %) ./. 1 700 000A

Verbleiben 300 000A

Abzugsbetrag ./. 75 000A

Steuerpflichtiges BetriebsvermÇgen 225 000A

Abzugsbetrag 150 000A

Verbleibender Wert (15 %) 300 000A

Abzugsbetrag ./. 150 000A

Unterschiedsbetrag 150 000A

Davon 50 % ./. 75 000A

Verbleibender Abzugsbetrag 75 000A


